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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1986

Norm

KFG 1967 §102 Abs1

StGB §6 F

Rechtssatz

Es stellt im allgemeinen keinen Sorgfaltsverstoß dar, wenn sich ein Kraftfahrer auf die Dauerhaftigkeit der Behebung

eines Defekts durch eine Fachwerkstätte verläßt, soweit nicht besondere Umstände des Einzelfalles - zB ein vom

Kraftfahrzeugmechaniker erklärter Vorbehalt oder wahrnehmbare Au:älligkeiten beim Kraftfahrzeug - auf ein

Fehlschlagen der Arbeit hinweisen; vorangegangene und erfolglos gebliebene Reparaturversuche sind für sich allein

aber noch kein ausreichendes Indiz für ein neuerliches Auftreten des Mangels nach augenscheinlich gelungener

nochmaliger Reparatur.
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